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2000

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Errichtung des Landesamtes 
für Finanzen 

Vom 1. September 2020

Artikel 1

Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für Fi-
nanzen vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S.  482), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 818, ber. 2019 S. 18 und S. 214) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Sätze 1 und 2 werden aufgehoben.

  bb)  Im neuen Satz  1 werden die Wörter „und der 
bisherigen Landeskasse Düsseldorf“ gestrichen.

 c)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 1.

 d)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und die Wör-
ter „den Absätzen 1 und 4“ werden durch die An-
gabe „Absatz 4“ ersetzt.

2.  In § 3 Absatz 2 wird die Angabe „5“ durch die Angabe 
„1“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. September 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2020 S. 818

2023

Neunzehnte Verordnung zur Änderung
der Verordnung zur Bestimmung 

der Großen kreisangehörigen
Städte und der Mittleren kreisangehörigen 

Städte nach § 4 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 1. September 2020

Auf Grund des §  4 Absatz  6 Satz  3 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 380) neu gefasst worden ist, verordnet 
die Landesregierung:

Artikel 1

In § 2 der Verordnung zur Bestimmung der Großen kreis-
angehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen 
Städte nach §  4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13. November 1979 (GV. NRW. 
S. 867), die zuletzt durch Verordnung vom 28. November 

2017 (GV. NRW. S.  864) geändert worden ist, wird nach 
dem Wort „Hamminkeln“ die Angabe „, Harsewinkel“ 
eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, 1. September 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 818

2170

300

Gesetz
zur Änderung des Justizgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung weiterer Vorschriften 

Vom 1. September 2020

300

Artikel 1
Änderung des Justizgesetzes

§ 6 Absatz 1 Satz 2 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), das zuletzt 
durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geän-
dert worden ist, wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Zahl der Kammern für Handelssachen bei den 
Landgerichten bestimmt das für Justiz zuständige Mi-
nisterium. Die Zahl der Kammern bei den Arbeitsgerich-
ten und Landesarbeitsgerichten bestimmt das für Justiz 
zuständige Ministerium, sofern die Landesregierung 
diese Befugnis nicht durch Rechtsverordnung auf die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Landesarbeitsge-
richts übertragen hat.“

2170

Artikel 2
Änderung des Berufsvormünderausführungsgesetzes

Das Berufsvormünderausführungsgesetz vom 17. Dezem-
ber 2002 (GV. NRW. S. 633), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 4. Februar 2014 (GV. NRW. S. 104) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „Gesetz zur Ausführung des Vormünder- und Betreu-
ervergütungsgesetzes 
(Berufsvormünderausführungsgesetz – AGBVormVG)“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 1 werden die Wörter „durch Artikel 53 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl.  I 
2586)“ durch die Wörter „zuletzt durch Artikel  1 
des Gesetzes vom 22.  Juni 2019 (BGBl.  I S.  866)“ 
ersetzt.

 b)  In Nummer  2 werden nach dem Wort „Vormund-
schaften“ die Wörter „und Betreuungen“ eingefügt. 

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Hat ein Vormund oder eine Betreuerin oder 
ein Betreuer besondere Kenntnisse, die für die 
Führung der Vormundschaft oder der Betreuung 
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nutzbar sind, durch eine Umschulung oder Fortbil-
dung erworben und durch eine Prüfung nachge-
wiesen, steht eine solche Nachqualifi kation einer 
abgeschlossenen Lehre gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 
Nummer  1 oder §  4 Absatz  3 Nummer  1 des Vor-
münder- und Betreuervergütungsgesetzes oder ei-
ner abgeschlossenen Ausbildung an einer Hoch-
schule gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder 
§  4 Absatz  3 Nummer  2 des Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetzes gleich.“ 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „§ 2 des Berufsvor
mü ndervergü tungsgesetzes“ durch die Wörter 
„§ 11 des Vormü nder- und Betreuervergü tungs-
gesetzes“ ersetzt. 

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „§ 1 Abs. 1 Satz 2 
des Berufsvormü ndervergü tungsgesetzes“ durch 
die Wörter „§  3 Absatz  1 Satz  2 oder §  4 Ab-
satz 3 des Vormü nder- und Betreuervergü tungs-
gesetzes“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, 1. September 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister der Justiz

Peter B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 818

232

Verordnung 
über die Prüfung elektrischer Anlagen 

in Tierhaltungsanlagen *

Vom 11. August 2020

Auf Grund des § 87 Absatz 1 Nummer 6 und 7, Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 und Absatz 9 der Landesbauordnung 
2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) verordnet das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung nach Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags:

§ 1
Anwendungsbereich

Die Verordnung gilt für die Haltung von Schweinen, soweit 
die Schweine nicht in Freilandhaltung gehalten werden.

Die Vorschriften gelten für

1.  Mast- oder Aufzuchtbetriebe, die mehr als 700 Mast- 
oder Aufzuchtplätze haben,

2.  Zuchtbetriebe, die mehr als 150 Sauenplätze haben 
und in denen außer den Zuchtschweinen keine 
Schweine im Alter von mehr als zwölf Wochen gehal-
ten werden und

3.  andere Zuchtbetriebe oder gemischte Betriebe, die 
mehr als 100 Sauenplätze haben.

§ 2
Prüfungen, Prüffristen der elektrischen Anlagen

(1) Die elektrischen Anlagen und Photovoltaikanlagen 
in und auf Gebäuden von Betrieben nach § 1 Satz 2 so-
wie die dafür bauordnungsrechtlich geforderten Brand-
schutzmaßnahmen müssen durch Sachkundige gemäß 
§ 3 auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft 
werden, und zwar:

1.  auf Veranlassung und auf Kosten der Bauherrin oder 
des Bauherrn in den Fällen der ersten Inbetriebnahme 
und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederin-
betriebnahme als Erstprüfung und

2.  auf Veranlassung und auf Kosten der Betreiberin oder 
des Betreibers in den übrigen Fällen als wiederkeh-
rende Prüfung.

Die wiederkehrenden Prüfungen sind seit der letzten 
Prüfung in Zeiträumen von nicht mehr als vier Jahren zu 
veranlassen.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin 
oder der Betreiber haben

1.  die erforderlichen Unterlagen für die Prüfungen be-
reitzuhalten,

2.  die erforderlichen Vorrichtungen und fachlich geeig-
neten Arbeitskräfte bereitzustellen,

3.  die bei den Prüfungen festgestellten Mängel, die eine 
konkrete Gefahr für die Sicherheit darstellen, unver-
züglich und sonstige Mängel in angemessener Frist 
beseitigen zu lassen,

4.  die Beseitigung der Mängel der Sachkundigen oder 
dem Sachkundigen schriftlich mitzuteilen,

5.  die Berichte über die Prüfungen vor der ersten Inbe-
triebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor 
der Wiederinbetriebnahme sowie die Berichte über die 
wiederkehrenden Prüfungen mindestens acht Jahre 
aufzubewahren und bei amtlichen Kontrollen vorzu-
zeigen beziehungsweise der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde auf Verlangen zu übersenden und

6.  sich erforderlichenfalls über die Eignung der oder des 
Sachkundigen zu vergewissern.

§ 3
Sachkundige

(1) Sachkundige sind

1.  Personen mit einem berufsqualifi zierenden Hoch-
schulabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung und

2.  Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbil-
dung im Fach Elektrotechnik oder mit gleichwertiger 
Ausbildung und mindestens fünfjähriger Berufserfah-
rung in der Fachrichtung Elektrotechnik.

(2) Eine gleichwertige Ausbildung, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestell-
ten Staat erworben worden ist und durch einen Ausbil-
dungsnachweis belegt werden kann, ist den in Absatz 1 
genannten Ausbildungen gleichgestellt.

§ 4
Aufgaben und Pfl ichten der Sachkundigen 

(1) Die Sachkundigen sind verpfl ichtet,

1.  die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Betriebs-
sicherheit der Anlagen nach § 2 Absatz 1 eigenverant-
wortlich zu prüfen, sie haben die Prüfungen selbst 
durchzuführen,

2.  Prüfungen nur durchzuführen, wenn sie ihnen ge-
wachsen sind,

3.  über das Ergebnis der Prüfungen einen Bericht anzu-
fertigen und der Auftraggeberin oder dem Auftrag-
geber auszuhändigen und

4.  sich über die geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften 
und die einschlägigen allgemein anerkannten Regeln 
der Technik auf dem Laufenden zu halten.
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(2) Die Prüfberichte der Sachkundigen müssen neben ei-
ner Beschreibung der durchgeführten Prüfungen insbe-
sondere die Feststellung enthalten, dass die geprüften 
Anlagen einschließlich der dafür getroffenen Brand-
schutzmaßnahmen betriebssicher und wirksam sind. 
Kann dies wegen gefährlicher Mängel nicht bestätigt 
werden, müssen die Prüfberichte die Mängel beschrei-
ben, eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung an-
geben und eindeutig aussagen, ob die Anlagen oder Ein-
richtungen bis zum Ablauf der Frist weiter betrieben 
werden dürfen.

(3) Die Sachkundigen sind verpfl ichtet, innerhalb von 
vier Wochen nach Ablauf der Frist die untere Bauauf-
sichtsbehörde zu unterrichten und eine Liste der Mängel 
zu übersenden, wenn festgestellte Mängel nicht in der 
von ihnen festgelegten Frist beseitigt wurden.

§ 5
Betriebsvorschriften

Es sind als Arbeitsmittel nur aufgrund §  14 Betriebssi-
cherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. April 
2019 (BGBl. I S. 554) geändert worden ist, geprüfte elekt-
rische Geräte an die elektrischen Anlagen anzuschließen.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach §  86 Absatz  1 Nummer  20 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 421) in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer

1.  vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Absatz 1 eine 
vorgeschriebene Prüfung nicht oder nicht fristgerecht 
durchführen lässt,

2.  vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §  2 Absatz  2 
Nummer 5 die Berichte nicht aufbewahrt,

3.  entgegen § 4 Absatz 3 die untere Bauaufsichtsbehörde 
nicht fristgerecht unterrichtet oder

4.  vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 nicht geprüfte 
elektrische Geräte anschließt.

§ 7
Anwendung der Vorschriften auf 
bestehende Tierhaltungsanlagen

(1) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
bestehende Tierhaltungsanlagen nach § 1, die vor dem 1. 
Oktober 2016 fertiggestellt worden sind, sind die Anla-
gen nach § 2 Absatz 1 bis zum 30. September 2022 durch 
Sachkundige nach §  3 auf ihre Wirksamkeit und Be-
triebssicherheit zu prüfen. Prüfungen von Anlagen nach 
§ 2 Absatz 1, die innerhalb eines Jahres vor dem Inkraft-
treten dieser Verordnung auf Grundlage von anderen 
Vorschriften durch Sachkundige im Sinne des § 3 geprüft 
worden sind, erfüllen die Anforderungen des Satzes 1, 
wenn hierbei keine Mängel festgestellt oder die festge-
stellten Mängel nachweislich beseitigt worden sind.

(2) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
bestehende Tierhaltungsanlagen nach §  1, die seit dem 
30. September 2022 fertiggestellt worden sind, sind die 
Anlagen nach § 2 Absatz 1 bis zum 30. September 2024 
durch Sachkundige nach §  3 auf ihre Wirksamkeit und 
Betriebssicherheit zu prüfen.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft.

Düsseldorf, den 11. August 2020

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina S c h a r r e n b a c h

* Notifi ziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Septem-

ber 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).

– GV. NRW. 2020 S. 819

232

Verordnung
zur elektronischen Durchführung von Verfahren 

nach der Landesbauordnung 2018 
auf dem Bauportal.NRW (VO Bauportal.NRW)

Vom 31. August 2020

Auf Grund des § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 der Lan-
desbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 421), der durch Artikel 13 des Gesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218b) angefügt worden ist, verordnet 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung nach Anhörung des fachlich zuständigen 
Ausschusses des Landtags:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1) Das Bauportal.NRW dient als Informations- und Ver-
waltungsportal für die elektronische Einreichung von 
Anträgen und Anzeigen bei den Bauaufsichtsbehörden 
im Anwendungsbereich der Landesbauordnung 2018 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils gelten-
den Fassung. Mit dem Angebot einer elektronischen Ein-
reichung von Anträgen und Anzeigen über das Baupor-
tal.NRW wird für den Bereich der Bauaufsicht ein Bau-
stein zur Verfügung gestellt, um Verpfl ichtungen in Bezug 
auf eine elektronische Antragsstellung gemäß §  1 Ab-
satz  1 des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138) in der jeweils geltenden Fassung 
nachzukommen. Mit dem Bauportal.NRW werden die 
Kommunen zudem beim Aufbau und der Umsetzung ei-
nes digitalen Baugenehmigungsverfahrens unterstützt.

(2) Diese Verordnung regelt die technischen und funktio-
nalen Anforderungen der Datenverarbeitung durch ein-
gesetzte IT-Komponenten und Basisdienste zum Zwecke 
der Einreichung von Anträgen und Anzeigen aus dem 
Anwendungsbereich der Landesbauordnung 2018 über 
das Bauportal.NRW bei den zuständigen Bauaufsichts-
behörden. Sie legt ein sicheres und einheitliches Verfah-
ren zur Authentifi zierung von Antragsstellenden und 
Anzeigenden zur Gewährleistung der Integrität elektro-
nisch übermittelter Datensätze in Angelegenheiten der 
Bauaufsichtsbehörden fest.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) „Nutzer“ im Sinne dieser Verordnung sind natürliche 
Personen, die das Informations- und Kommunikations-
angebot des Bauportal.NRW in Anspruch nehmen.

(2) „Antragstellende“ im Sinne dieser Verordnung sind 
natürliche und juristische Personen sowie natürliche und 
juristische Personen als vertretungsberechtigte Gesell-
schafter einer Personengesellschaft und Bevollmächtigte, 
die über das Bauportal.NRW einem auf Grundlage der 
Landesbauordnung 2018 beruhenden Antragserfordernis 
nachkommen wollen.

(3) „Anzeigende“ im Sinne dieser Verordnung sind na-
türliche und juristische Personen sowie natürliche und 
juristische Personen als vertretungsberechtigte Gesell-
schafter einer Personengesellschaft, die über das Bau-
portal.NRW einem auf Grundlage der Landesbauord-
nung 2018 beruhenden Anzeige- oder Mitteilungserfor-
dernis nachkommen wollen.

(4) „Erforderliche Unterlagen“ im Sinne dieser Verord-
nung sind alle nach der Verordnung über bautechnische 
Prüfungen vom 6. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1241) in 
der jeweils geltenden Fassung für die Beurteilung eines 
Bauvorhabens und die Bearbeitung des Antrags oder der 
Anzeige erforderlichen Bauvorlagen und sonstigen Un-
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terlagen sowie Unterlagen, die für die Nutzung des An-
tragsassistenten nach Absatz 10 erforderlich sind.

(5) „Scan“ im Sinne dieser Verordnung ist das elektroni-
sche Abbild von Papierdokumenten.

(6) „Identifi kation“ im Sinne dieser Verordnung ist der 
bei elektronischen Verfahren erforderliche Nachweis der 
Identität, der im Einklang mit §  3 Absatz  3 Satz  1 der 
Verordnung zur Regelung der behördenübergreifenden 
Bereitstellung und zum Betrieb von IT-Infrastruktur-
komponenten und Anwendungen zum elektronischen 
Nachweis der Identität nach § 3 Absatz 3 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 30. März 2017 
(GV. NRW. S.  382) in der jeweils geltenden Fassung auf 
unterschiedlichen Vertrauensniveaus erfolgen kann.

(7) „Servicekonto.NRW“ im Sinne dieser Verordnung ist 
ein elektronischer Dienst gemäß der Verordnung zur Re-
gelung der behördenübergreifenden Bereitstellung und 
zum Betrieb von IT-Infrastrukturkomponenten und An-
wendungen zum elektronischen Nachweis der Identität 
nach §  3 Absatz  3 des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  551) in 
der jeweils geltenden Fassung, der die Identifi kation 
nach Absatz 6 von natürlichen Personen ermöglicht.

(8) „Organisationskonto“ im Sinne dieser Verordnung 
ermöglicht vertretungsberechtigten natürlichen Perso-
nen für juristische Personen und Personengesellschaften 
unter Angabe der in § 6 Absatz 1 Nummer 2 der Verord-
nung zur Regelung der behördenübergreifenden Bereit-
stellung und zum Betrieb von IT-Infrastrukturkompo-
nenten und Anwendungen zum elektronischen Nachweis 
der Identität nach § 3 Absatz 3 des E-Government-Ge-
setzes Nordrhein-Westfalen genannten Daten zu han-
deln.

(9) „IT-Komponenten“ im Sinne dieser Verordnung sind 
IT-Anwendungen, Basisdienste und die elektronische Re-
alisierung von Standards, Schnittstellen und Sicher-
heitsvorgaben, die für die Anbindung an das Bauportal.
NRW, für den Betrieb des Bauportal.NRW und für die 
Abwicklung der Einreichung der Anträge und Anzeigen 
im Bauportal.NRW genutzt werden.

(10) „Antragsassistent“ im Sinne dieser Verordnung ist 
eine IT-Anwendung des Bauportal.NRW, mit der Anzei-
gende und Antragstellende mithilfe einer schrittweise 
geführten Eingabe von Daten Anzeigen und Anträge er-
zeugen und Dokumente hochladen können. Über den 
Antragsassistenten werden die eingegebenen Daten so-
wie die hochgeladenen Dokumente an die Datenübertra-
gungsplattform nach Absatz 11 übertragen.

(11) „Datenübertragungsplattform“ im Sinne dieser Ver-
ordnung ist eine Plattform, die der inner- und außerbe-
hördlichen Kommunikationsverwaltung dient, mittels 
derer Anliegen von Nutzern, Anzeigenden und Antrag-
stellenden in strukturierter Form gemäß defi niertem 
Fachstandard empfangen, geprüft und für die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde zum Abruf bereitgestellt werden.

§ 3
Verantwortlichkeiten

(1) Die für die Bereitstellung und den Betrieb des Bau-
portal.NRW zuständige Behörde ist das für Bauen zu-
ständige Ministerium.

(2) Das für Bauen zuständige Ministerium ist Verant-
wortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S.  1, L 314 vom 22.11.2016, S.  72, L 
127 vom 23.5.2018, S.  2). Mit Übergabe der Daten aus 
dem Bauportal.NRW an die zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörden geht die Verantwortlichkeit nach Satz 1 auf diese 
über. Soweit personenbezogene Daten gemäß §  9 Ab-
satz  6 temporär auf dem Bauportal.NRW verbleiben, 
bleibt das für Bauen zuständige Ministerium bis zur 
endgültigen Löschung für diese Daten Verantwortlicher 
im Sinne von Satz 1.

(3) Der technische Betrieb Bauportal.NRW einschließ-
lich aller hierfür erforderlichen IT-Komponenten wird 

im Rahmen einer Einzelvereinbarung auf Grundlage des 
Kooperationsvertrages zur Umsetzung des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen und des Onlinezu-
gangsgesetzes im Baubereich zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen, vertreten durch das für Bauen zustän-
dige Ministerium, und dem Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister KDN vom 20. Dezember 2019 auf Letz-
teren übertragen. Dieser wird berechtigt, den Betrieb auf 
ein unter Anwendung der zum Zeitpunkt der Zertifi zie-
rung geltenden ISO 27001 auf Basis des IT-Grundschut-
zes des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik zertifi ziertes, verbandsangehöriges Rechenzent-
rum zu delegieren. 

(4) Die nach der Landesbauordnung 2018 bestehenden 
Verantwortlichkeiten der Bauherrschaft, Antragsstellen-
den, Anzeigenden sowie der Entwurfsverfassenden und 
Fachplanenden bleiben unberührt.

§ 4
Authentifi zierung und Beschränkung 

des Anwenderkreises

(1) Für die Einreichung von Anträgen und Anzeigen ist 
die Feststellung der Identität der Anzeigenden oder An-
tragstellenden durch qualifi zierte Anmeldung von natür-
lichen Personen, juristischen Personen oder natürlichen 
und juristischen Personen als vertretungsberechtigten 
Gesellschaftern von Personengesellschaften über das 
Servicekonto.NRW oder das Organisationskonto erfor-
derlich. 

(2) Anträge und Anzeigen dürfen ausschließlich durch 
die Bauherrschaft selbst, eine Vertretung der Bauherr-
schaft oder durch von ihr bestellte Entwurfsverfassende 
eingereicht werden. Soweit gemäß der Landesbauord-
nung 2018 Bauvorlagen für die Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden von Entwurfsverfassenden unter-
schrieben sein müssen, die bauvorlageberechtigt sind, 
kann ein Antrag über das Bauportal.NRW nur durch 
oder unter Einbeziehung und Nennung einer oder eines 
bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassenden einge-
reicht werden.

(3) Die Vertretenden oder Entwurfsverfassenden müssen 
durch Vollmacht belegen, dass eine Beauftragung durch 
die Bauherrschaft vorliegt, in ihrem Namen einen Antrag 
oder eine Anzeige einzureichen. Der zu verwendende 
Vordruck zum Nachweis der Bevollmächtigung wird auf 
dem Bauportal.NRW zur Verfügung gestellt. Die Voll-
macht ist zu unterschreiben und als Scan auf dem Bau-
portal.NRW einzureichen. Das Original ist von der oder 
dem Bevollmächtigten auf Verlangen der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen des § 14 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 5
Gewährleistung der Datenintegrität

(1) Bauaufsichtsbehörden, die über das Bauportal.NRW 
Anträge, Anzeigen und Vorlagen entgegennehmen, haben 
die Daten in einem revisionssicheren Ablagesystem zu 
speichern oder andere Sicherungsmaßnahmen vorzuneh-
men, um die Integrität der übermittelten Datensätze zu 
gewährleisten.

(2) Antragsstellende und Anzeigende haben die Vollstän-
digkeit und Unversehrtheit der im Antragsassistenten 
mitgeteilten Daten zu bestätigen.

§ 6
Schriftform und Formerfordernisse

(1) Eine in oder aufgrund der Landesbauordnung 2018 
angeordnete Schriftform einschließlich Unterschrifter-
fordernis sowie Formerfordernisse entfallen für Anträge, 
Anzeigen, Bauvorlagen sowie sonstige Unterlagen, die 
über den Antragsassistenten elektronisch eingereicht 
werden. Die verantwortlichen Entwurfsverfassenden 
und Fachplanenden müssen aus den Bauvorlagen er-
kennbar hervorgehen. Die übrigen Regelungen zur Bau-
vorlageberechtigung in § 67 der Landesbauordnung 2018 
bleiben unberührt. 
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(2) Auf die Beurkundung von Bauvorlagen fi ndet Ab-
satz  1 keine Anwendung. Über den Antragsassistenten 
muss ein Scan der beurkundeten Bauvorlage eingereicht 
werden, soweit die Schriftform und Beurkundung nicht 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben elektronisch 
vorgenommen wird. Das Original ist von der oder dem 
Antragsstellenden auf Verlangen der zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten auch für erforderliche Unter-
lagen, die durch die Antragsstellenden oder Anzeigenden 
unmittelbar bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde 
elektronisch nachgereicht werden, soweit zuvor ein An-
trag oder eine Anzeige mit Bauvorlagen zum selben Vor-
haben über das Bauportal.NRW gestellt wurde. Die zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde bestimmt, über welchen 
elektronischen Zugang die Nachreichung zu erfolgen 
hat. § 5 Absatz 1 gilt entsprechend.

(4) Der Entfall der Schriftform und Formerfordernisse 
nach den Absätzen 1 bis 3 gilt nicht für Bauvorlagen, so-
weit die zuständige Bauaufsichtsbehörde über das Bau-
portal.NRW nur Anträge und Anzeigen ohne Bauvorla-
gen annimmt. In diesem Fall sind die Bauvorlagen gemäß 
der in oder aufgrund der Landesbauordnung 2018 ange-
ordneten Schriftform- und Formerfordernisse und in der 
erforderlichen Ausfertigungsanzahl einzureichen. Die 
genaue Vorgehensweise zur Einreichung von Bauvorla-
gen wird auf dem Bauportal.NRW erläutert.

(5) Für erforderliche Unterlagen, die nach den Absätzen 
1 bis 3 übermittelt werden, gelten die Form- und Format-
vorgaben, die im Rahmen der Antragsstellung über das 
Bauportal.NRW vorgegeben werden. Es muss sich jeweils 
um gängige und standardisierte Dateiformate handeln. 
Die Verpfl ichtung zur Verwendung der amtlichen Vordru-
cke für Anträge und Anzeigen gemäß §  1 Absatz  3 der 
Verordnung über bautechnische Prüfungen entfällt. 

§ 7
Zugang und Eingang elektronischer Unterlagen

(1) Ein Antrag oder eine Anzeige gilt erst dann als ein-
gereicht, wenn der entsprechende Datensatz über den 
Antragsassistenten des Bauportal.NRW bei der zuständi-
gen Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist. Soweit sie Da-
tensätze über das Bauportal.NRW entgegennehmen, sind 
die zuständigen Bauaufsichtsbehörden verpfl ichtet, min-
destens einmal werktäglich von Montag bis Freitag Da-
tensätze auf der Datenübertragungsplattform abzurufen. 

(2) Bei der Übersendung elektronischer Dokumente 
trägt die oder der Antragstellende das Risiko des recht-
zeitigen Zugangs.

(3) Soweit die zuständige Bauaufsichtsbehörde über das 
Bauportal.NRW nur Anträge und Anzeigen ohne Bauvor-
lagen annimmt, gilt der über das Bauportal.NRW ge-
stellte Antrag erst mit Eingang der Bauvorlagen bei der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde als eingereicht. Die 
Vorprüfungspfl icht der Bauaufsichtsbehörde gemäß § 71 
Absatz  1 der Landesbauordnung 2018 beginnt erst ab 
Eingang der Bauvorlagen.

§ 8
Technische Standards und Schnittstellen

(1) Dem Antragsassistenten liegt der XBau Standard zu-
grunde, den der IT-Planungsrat in seinem verbindlichen 
Beschluss vom 5. Oktober 2017 gemäß §  1 Absatz  1 
Satz 1 Nummer 2 und § 3 des IT-Staatsvertrages in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2852) gefasst hat. Die Datensätze werden den 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden im XBau Standard 
übermittelt.

(2) Auf der Datenübertragungsplattform werden techni-
sche Schnittstellen integriert, die eine Anbindung zu an-
deren elektronischen Datenverarbeitungssystemen der 
Verwaltung ermöglichen. Die zuständigen Bauaufsichts-
behörden, die Datensätze über das Bauportal.NRW ent-
gegennehmen, binden ihre der Verfahrensabwicklung 
dienenden elektronischen Datenverarbeitungssysteme 
unter Einhaltung des XBau Standards an diese Schnitt-
stellen an.

(3) Soweit kammerseitig ein einheitliches elektronisches 
Berufsverzeichnis aller Architekten- und Bauingenieur-

kammern der Länder zur Verfügung steht, soll dieses auf 
dem Bauportal.NRW zur Prüfung der Bauvorlageberech-
tigung Entwurfsverfassender herangezogen werden. Das 
Verzeichnis muss den XBau Standard und die durch das 
Bauportal.NRW zur Verfügung gestellten Schnittstellen 
berücksichtigen.

§ 9 
Datenverarbeitung

(1) Bei der Nutzung des Bauportal.NRW fi ndet eine Da-
tenverarbeitung im Sinne von Artikel 4 Nummer  2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 statt.

(2) Der Zweck der Datenverarbeitung liegt in der ein-
heitlichen elektronischen medienbruchfreien Erfassung 
von Daten für Verwaltungsleistungen, der Speicherung 
und Übermittlung dieser Daten an die zuständigen Be-
hörden und Stellen. Soweit im Rahmen der Durchfüh-
rung von Verwaltungsverfahren erforderlich, können die 
erhobenen personen- und unternehmensbezogene Daten 
auf Grund einer entsprechenden gesetzlichen oder unter-
gesetzlichen Ermächtigung auch zwischen zuständigen 
Behörden oder mit anderen Fachbehörden ausgetauscht 
werden.

(3) Für Verwaltungsleistungen im Bauportal.NRW wer-
den personen- und unternehmensbezogene Daten aus 
dem Servicekonto.NRW oder dem Organisationskonto in 
den Antragsassistenten übermittelt, gespeichert und zum 
Zwecke der Durchführung dieser Verwaltungsleistungen 
verarbeitet. 

(4) Im Rahmen der Datenverarbeitung können im Sinne 
der Absätze 2 und 3 im technischen Betrieb des Baupor-
tal.NRW die folgenden Daten verarbeitet werden:

1.  bei natürlichen Personen:

 a)  Familienname, Vornamen,

 b)  Geschlecht,

 c)  akademischer Grad,

 d)  Geburtsdatum, 

 e)  Meldeanschrift bestehend aus Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl, Ort, Land, Staat,

 f)  Telefon-/Telefaxnummer,

 g)  E-Mail-Adresse und

 h)  Mitgliedsnummer einer Baukammer, 

2.  bei juristischen Personen und Personengesellschaften:

 a)  Firma,

 b)  Name oder Bezeichnung,

 c)  Rechtsform,

 d)  Registernummer und Registergericht soweit vor-
handen,

 e)  betriebliche Anschrift von Hauptniederlassung 
und Zweigniederlassungen,

 f)  Telefon-/Telefaxnummer,

 g)  E-Mail-Adresse,

 h)  Namen und Anschrift der Mitglieder des Vertre-
tungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter und

 i)  die Daten der Buchstaben a bis e, wenn ein Mit-
glied des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen 
Vertreter eine juristische Person ist und

3.  vorhabenbezogene Angaben:

  die vorhabenbezogenen Angaben umfassen die Anga-
ben zum Bauvorhaben, die nach der Landesbauord-
nung 2018 und den untergesetzlichen Regelungen der 
Aufgabenwahrnehmung der Bauaufsichtsbehörde die-
nen.

(5) Wenn für die Durchführung von Verwaltungsverfah-
ren auf Grund gesetzlicher oder untergesetzlicher Vorga-
ben weitergehende Daten verarbeitet werden müssen, 
werden diese über den Antragsassistenten im Bauportal.
NRW erfasst und in Erfüllung des in Absatz 2 formulier-
ten Zwecks an die zuständigen Behörden und Stellen zur 
Verarbeitung übermittelt.
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(6) Die in der Datenübertragungsplattform hinterlegten 
Datensätze verbleiben bis zum Abruf durch die jeweils 
zuständige Bauaufsichtsbehörde gespeichert. Die abge-
rufenen Datensätze bleiben darüber hinaus 14 Tage nach 
Eingang auf der Datenübertragungsplattform gespei-
chert, die zugehörenden Transportprotokolle einen Mo-
nat nach Eingang.

(7) Die zuständige Bauaufsichtsbehörde, die Datensätze 
über das Bauportal.NRW zwecks Bearbeitung eines An-
trags oder einer Anzeige erhält, speichert diese nach den 
für sie geltenden gesetzlichen Vorschriften. 

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2020 außer Kraft.

Düsseldorf, den 31. August 2020

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Ina S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 820 

301

Verordnung 
zur Aufhebung der Insolvenzstatistikverordnung 

Vom 26. August 2020

Artikel 1

Auf Grund des § 4 Absatz 6 des Insolvenzstatistikgeset-
zes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2582, 2589) in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), der 
durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geän-
dert worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz:

Die Insolvenzstatistikverordnung vom 31. Januar 2013 
(GV. NRW. S. 39), die durch Artikel 5 der Verordnung vom 
30. November 2018 (GV. NRW. S.  665) geändert worden 
ist, wird aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 26. August 2020 

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 823

311

Dritte Verordnung zur Änderung der
Verordnung über die Abhaltung von Gerichtstagen 

der Arbeits- und Sozialgerichte

Vom 26. August 2020

Auf Grund des § 14 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juli 1979 (BGBl.  I S.  853, 1036), von denen Satz  3 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. März 2000 (BGBl. I 
S. 333) geändert worden ist, und des § 7 Absatz 1 Satz 4 
des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), je-
weils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes 

Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), 
der durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geän-
dert worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

§ 3 Satz 2 der Verordnung über die Abhaltung von Ge-
richtstagen der Arbeits- und Sozialgerichte vom 30. Ok-
tober 2009 (GV. NRW. S. 536), die zuletzt durch Verord-
nung vom 14. August 2017 (GV. NRW. S.  713) geändert 
worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 26. August 2020

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

 Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 823

81

Siebtes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Vom 1. September 2020

Artikel 1

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 821), das zuletzt durch 
Gesetz vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 342) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) Die Kreise und kreisfreien Städte melden dem 
zuständigen Ministerium zum 15. März eines jeden 
Jahres die Gesamtausgaben nach §  22 Absatz  1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch des abgeschlosse-
nen Vorjahres verbunden mit der Bestätigung, dass die 
Ausgaben begründet und belegt sind und den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ent-
sprechen.“

2.  § 6b wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz  4 werden die folgenden Absätze 5 
und 6 eingefügt: 

   „(5) Die nach den Absätzen 3 und 4 festgelegten 
kommunalspezifi schen Anteile gelten für die Wei-
terleitung der Bundesbeteiligung im Jahr 2020 
vorläufi g. Nach der rückwirkenden Anpassung des 
landesspezifi schen Werts nach §  46 Absatz  10 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch in der am 13. Dezember 2019 
geltenden Fassung legt das zuständige Ministerium 
für die Weiterleitung der sich endgültig für das 
Jahr 2020 für Nordrhein-Westfalen ergebenden 
Bundesbeteiligung rückwirkend zum 1. Januar 
2020 endgültige kommunalspezifi sche Anteile fest. 
Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

   (6) Die nach den Absätzen 4 und 5 festgelegten 
kommunalspezifi schen Anteile gelten für die Wei-
terleitung der Bundesbeteiligung im Jahr 2021 
vorläufi g. Nach der rückwirkenden Anpassung des 
landesspezifi schen Werts nach §  46 Absatz  10 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d des Zweiten Buchs 
Sozialgesetzbuch in der am 13. Dezember 2019 
geltenden Fassung legt das zuständige Ministerium 
für die Weiterleitung der sich endgültig für das 
Jahr 2021 für Nordrhein-Westfalen ergebenden 
Bundesbeteiligung rückwirkend zum 1. Januar 
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2021 endgültige kommunalspezifi sche Anteile fest. 
Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.“

 b)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, 1. September 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 823
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